
Entgeltzahlung im öffentlichen Dienst (Sozial- und Erziehungsdienst) 
 

 Die Bezahlung im öffentlichen Dienst wird durch den Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst (TVöD 250406_TVöD_AT_ÄTV_22_Lesefassung_Stand_01.01.2026) geregelt. 

 Es gibt 17 Entgeltgruppen. Jede hat 6 Stufen.  

 Die Entgeltgruppe steht in der Stellenausschreibung. 

 Die Zuordnung zur Stufe (Stufe 1 bis Stufe 3) ist abhängig von Ihrer einschlägigen 

Berufserfahrung. 

o mindestens einjährige Berufserfahrung: Stufe 1 

o mindestens zweijährige Berufserfahrung: Stufe 2 

o mindestens dreijährige Berufserfahrung: Stufe 3 

Darüber hinaus kann der Arbeitgeber im Einzelfall auch weitere Erfahrungszeiten 

berücksichtigen und somit eine höhere Stufe gewähren. 

Sollten Sie bereits im öffentlichen Dienst gearbeitet haben, kann Ihre bisherige 

übernommen werden. Die Stufenlaufzeit beginnt allerdings von vorne. 

 Für das Aufrücken in die nächste Stufe ist die Verweildauer in der Stufe der jeweiligen 

Entgeltgruppe maßgebend (Stufenlaufzeit). 

 

 
       Abbildung 1: Bruttovergütung gemäß TVöD-BT V, Anhang 5; Stand: 03.06.2026 

https://vka.de/wp-content/uploads/2026/04/TVoeD_AT_AETV_22_Lesefassung_Stand_01_01_2026.pdf

